Anmerkung zur Abschlussdiskussion auf dem Workshop „Künstliche Gewässer – Typologie, Bewertung und Konstruktion des ökologischen Potenzials“, speziell zum Punkt „Konstruktion des höchsten ökologischen Potenzials“

Laut WRRL entsprechen beim höchsten ökologischen Potenzial die biologischen Merkmale soweit wie möglich dem Referenzzustand eines von Gewässerkategorie und Gewässertyp her vergleichbaren natürlichen Gewässers - allerdings unter Berücksichtigung der erfolgten hydromorphologischen Veränderungen, die zur Ausweisung des Gewässers als „künstlich“ oder „erheblich verändert“ geführt haben. Die Ermittlung des höchsten ökologischen Potenzials beginnt mit der Festlegung von Maßnahmen zur Begrenzung des ökologischen Schadens (mitigation measures). Die Biologie reflektiert jeweils diese Bedingungen und wird somit über die Maßnahmen und damit über die Festlegung des hydromorphologischen Referenzzustandes definiert. Eine Einbeziehung chemischer Belastungen in das ökologische Potential ist nach WRRL nicht zulässig, für  „künstliche“ oder „erheblich veränderte“ Gewässer gelten i.d.R. die gleichen chemisch-physikalischen Qualitätsanforderungen wie für natürliche Gewässer. Im speziellen Fall der sauren Tagebauseen könnte der Vergleich mit einem natürlich sauren Seentyp hilfreich sein.
Schlussfolgerung: Die Festlegung des höchsten ökologischen Potenzials beginnt mit der Festlegung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur, die sich biologisch positiv auswirken. Erst dann kann eine für das konkrete Gewässer zu erwartende Biologie extrapoliert werden. Eine Pauschalisierung wie „80% des guten Zustandes entsprechen dem guten ökologischen Potenzials“ ist nicht zielführend, das ökologische Potenzial kann höher, aber auch niedriger als dieser Wert sein (in Abhängigkeit von den möglichen Maßnahmen). Auch ist der Natürlichkeitsgrad als Referenz in vielen Fällen nicht zutreffend – bei Kategorie- oder Typwechsel (der durch hydromorphologische Veränderungen erfolgen kann) wird sich grundsätzlich eine andere Biozönose als in dem Ursprungsgewässer einstellen.
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